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beglaubigter Abschriften ausdrücklich genügen lassen, 
hingegen nicht um materiell-rechtliche Formerforder-
nisse. Im Gegensatz zu § 1945 Abs. 1 S. 1 BGB sieht 
das materielle Recht im Grundbuch- oder Handelsre-
gisterverfahren jedoch nicht den Zugang von Erklärun-
gen im Original vor. § 311b Abs. 1 BGB fordert für die 
Wirksamkeit des Kausalgeschäfts materiell-rechtlich 
die Beurkundung des Grundstückskaufvertrags und 
auf dinglicher Ebene die Erklärung der Aufl assung vor 
einem Notar (§ 925 Abs. 1 BGB). §  29 GBO fordert 
verfahrensrechtlich zur Herbeiführung der Grundbuch-
eintragung der dinglichen Rechtsänderung eine öff ent-
lich beglaubigte Bewilligungserklärung. §  137 Abs. 1 
GBO erleichtert das Verfahren dahingehend, dass die 
Übermittlung einer elektronisch beglaubigten Abschrift 
genügt. 

Eine vergleichbare Regelung fehlt für die Ausschla-
gungserklärung. Mehr noch: Der Gesetz geber hat bzgl. 
des neu geschaff enen §  14b FamFG (eingefügt durch 
das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsver-
kehrs vom 10.10.2013, BGBl. I S. 3786; Inkraft treten 
zum 1.1.2022), der eine zwingend elektronische Über-
mittlung gegenüber den Gerichten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit einführt, sofern diese durch einen Notar 
über mittelt werden, bekräftigt, dass materiell-rechtliche 
Formerfordernisse gerade nicht berührt werden sollen 
und Erklärungen, deren Zugang in Urschrift erforder-
lich ist, weiterhin auf analogem Wege zu übermitteln 
sind (BT-Drucks. 818/12, S. 36). 

4. Ergebnis 
Im Ergebnis würden wir deshalb davon ausgehen, dass 
eine elektronische Übermittlung der Ausschlagungs-
erklärung nicht der Form des § 129 BGB genügt und 
damit auch nicht die Anforderungen des § 1945 Abs. 1 
BGB erfüllen kann. Eine so übermittelte Ausschlagungs-
erklärung wäre wohl sogar nach Auff assung derer un-
wirksam, die eine Kombination der Beglaubigungen 
nach §§  39a, 40 BeurkG beurkundungsrechtlich für 
zulässig erachten. De lege ferenda wäre eine solche Über-
mittlungsmöglichkeit durchaus erwägenswert, da es bei 
der Ausschlagungserklärung – im Gegensatz bspw. zu 
einer Vollmacht oder einem Erbschein – nicht auf den 
Besitz der Urkunde selbst ankommt. Hierzu bedarf es 
aber zuvor einer Änderung der materiell-rechtliche An-
forderungen an die Ausschlagungserklärung oder zu-
mindest der ausdrücklichen Übermittlungsmöglichkeit 
einer solchen Erklärung im FamFG. 

FamFG § 352a  
Erteilung eines quotenlosen Erbscheins bei 
(teilweiser) Anordnung der Nach erbfolge 

I. Sachverhalt
A, B und C sind zu Miterben berufen. A ist lediglich 
Vorerbe. Für B und C ist keine Vor- und Nacherbschaft 
angeordnet. 

II. Frage
Kann ein quotenloser Erbschein nach § 352a Abs. 2 S. 2 
FamFG auch erteilt werden, wenn einer der Miterben 
nur als Vorerbe eingesetzt ist?

III. Zur Rechtslage
1. Neueinführung eines „Erbscheins ohne Quoten“ 
Nach § 352a Abs. 2 S. 2 FamFG ist die von S. 1 der 
Vorschrift geforderte Angabe der Erb teile der Erben im 
Erbschein nicht erforderlich, wenn alle Antragsteller in 
dem Antrag auf die Aufnahme der Erbteile in den Erb-
schein verzichten. Die Neuregelung zu einem solchen 
„quotenlosen gemeinschaftlichen Erbschein“ geht zu-
rück auf das „Gesetz zum interna tionalen Erbrecht und 
zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie 
zur Änderung sonstiger Vorschriften“ vom 29.6.2015 
(BGBl. I S. 1042). Gesetzgeberischer Hintergrund für 
die Neuregelung waren die aus der Praxis bekannt ge-
wordenen Fälle, in denen die Mit erben unproblematisch 
feststanden, die Größe der Erbteile aber erst aufwändig 
geklärt wer den musste – beispielsweise wegen einer Ver-
teilung des Erblasservermögens nach Gegen ständen und 
nicht nach Quoten (vgl. BT-Drucks. 18/4201, 60; OLG 
Düsseldorf NJW-RR 2020, 388 = ZEV 2020, 167 
m. Anm. Zimmermann). Durch die Neuregelung sollen 
die hierdurch verursachten (erheblichen) zeitlichen Ver-
zögerungen bei der Erteilung des Erb scheins vermieden 
werden (vgl. BT-Drucks. 18/4201, 60).

Liegen die Voraussetzungen des §  352a Abs. 2 S. 2 
FamFG vor, kann sich der Erbschein auf die Wieder-
gabe der Erbfolge – ohne Ausweisung der Erbteile – be-
schränken (beispiels weise wie folgt: „Es wird bezeugt, 
dass der Erblasser … durch A, B und C beerbt worden 
ist.“). Die Quoten der Miterben werden nicht genannt. 

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Angabe von 
Erbquoten im Erbschein vorwiegend interne Bedeutung 
zukommt, z. B. für die Auseinandersetzung, Stimm-
rechte, Anteile am Er trag und an den Lasten sowie die 
Haftung für Nachlassverbindlichkeiten (vgl. Keidel/
Zimmermann, FamFG, 20. Aufl . 2020, § 352a Rn.  7). 
Im Außenverhältnis ist die Bedeutung der Quote dem-
gegenüber eher gering, da die Miterben bspw. ohne-
hin nur gemeinschaftlich (§  2040 Abs.  1 BGB) über 
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die Nach lassgegenstände verfügen können (Keidel/
Zimmermann, § 352a Rn. 17). 

Aber auch intern ist die Angabe der Quote nicht un-
erlässlich, bspw. in Bezug auf die Auseinandersetzung 
des Nachlasses. Denn hierfür bedarf es nicht zwangsläu-
fi g einer rechnerischen Bestimmung der Erbteile. Han-
delt es sich bei der Miterbeneinsetzung bspw. um den 
praxishäufi gen Fall einer gegenständlichen Verteilung 
des Nachlasses („Verteilungstestament“), so können hie-
rin Teilungsanordnungen des Erblassers i. S. v. § 2048 
BGB gesehen werden (vgl. nur MünchKommBGB/
Rudy, 8. Aufl . 2020, § 2087 Rn. 10 m. w. N.), die bei 
der Erbauseinandersetzung nur noch vollzogen werden 
müssen. 

Ein Verzicht auf die Angabe der Quoten kann aber u. 
U. für Dritte mit einem bestimmten Mehraufwand ver-
bunden sein. So wird davon ausgegangen, dass im Fal-
le eines quotenlosen Erbscheins beispielsweise Behör-
den, die die Quoten benötigten (wie z. B. Finanz- und 
Sozialbehörden), diese künftig selbst ermitteln müssten 
(vgl. MünchKommFamFG/Grziwotz, 3. Aufl . 2019, 
§ 352a Rn. 19).

2. Anwendungsbereich der Neuregelung
Die Neuregelung fi ndet Anwendung auf alle Erbfälle, 
die nach dem 17.8.2015 eingetreten sind (vgl. Art. 229 
§ 36 EGBGB). Auf die Antragstellung kommt es daher 
nicht an. 

Die neu geschaff ene Möglichkeit der Erteilung eines 
quotenlosen Erbscheins gilt auch nur für den gemein-
schaftlichen Erbschein. Bei Teilerbscheinen und 
gemeinschaftlichen Teil erbscheinen ist die Angabe 
des Erbteils nach wie vor verpfl ichtend (BT-Drucks. 
18/4201, 60).
 
Der „Verzicht“ auf die Aufnahme der Erbquoten in den 
Erbschein muss gegenüber dem Gericht, nicht gegen-
über den Miterben, erfolgen. Umstritten ist in Rspr. 
und Lit. nach wie vor, ob der Verzicht auf die Anga-
be der Erbquoten von allen Miterben erklärt werden 
muss. Nach einer in der Rspr. und Lit. vertretenen 
Ansicht genügt es, dass der antragstel lende Miterbe 
(bzw. die antragstellenden Miterben) den Verzicht auf 
die quotenmäßige Feststellung der Erbteile erklärt hat 
(haben); es ist daneben nicht auch der Verzicht aller 
weiteren (potentiellen) Miterben erforderlich (OLG 
Düsseldorf NJW-RR 2020, 388 = ZEV 2020, 167 m. 
Anm. Zimmermann; Prütting/Helms/Fröhler, FamFG, 
4. Aufl . 2018, § 352a Rn. 26; Barenfuss/Schaal, FamFG, 
3. Aufl . 2017, § 352a Rn. 11-13; Rellermeyer, in: Bork/
Jacoby/Schwab, FamFG, 3. Aufl . 2018, § 352a Rn. 3). 

Ein anderer Teil der Rspr. und Lit. vertritt demgegen-
über, dass in Anbetracht der Tragweite des Verzichts alle 
Miterben den Verzicht ausdrücklich selbst – aber nicht 
notwendigerweise auch gleichzeitig – erklären müss-
ten (OLG München ZEV 2020, 166; Keidel/Zimmer-
mann, § 352a Rn. 14; Zimmermann, ZEV 2015, 520, 
521; Haußleiter/Schemmann, FamFG, 2. Aufl . 2017, 
§ 352a Rn. 5; BeckOK-FamFG/Schlögel, Std.: 1.7.2020, 
§ 352a Rn. 3).

3. Besonderheiten des Erbscheins des Vorerben
Hat der Erblasser Vor- und Nacherbfolge (§§  2100 
ff . BGB) angeordnet, dann ist dies auch für das Erb-
scheinsverfahren und die Erteilung des Erbscheins von 
Bedeutung. Entspre chend der zeitlichen Staff elung 
der Erbfolge (§  2100 BGB) kommt bis zum Eintritt 
des Nacherbfalls eine Erbscheinserteilung nur für den 
Vorerben und erst nach diesem Zeitpunkt (vgl. § 2139 
BGB) für den Nacherben in Betracht.

In dem Erbschein, der einem Vorerben erteilt wird, ist 
nach § 352b Abs. 1 S. 1 FamFG an zugeben, dass eine 
Nacherbfolge angeordnet ist, unter welchen Vorausset-
zungen sie ein tritt und wer der Nacherbe ist. Zu den in 
den Erbschein des Vorerben aufzunehmenden Angaben 
gehört demnach nicht nur die Anordnung der Nach-
erbfolge durch den Erblasser, sowie die Bedingung des 
Eintritts der Nacherbfolge, sondern auch der Name des 
bzw. der Nacherben, eine etwaige Befreiung des Vor-
erben sowie Angaben zu weiterer Nacherbfolge bzw. Er-
satznacherbfolge (vgl. Staudinger/Herzog, BGB, 2016, 
§ 2353 Rn. 455 ff .). 

Die Notwendigkeit der Angabe der Nacherbfolge be-
ruht auf der negativen Vermutung des §  2365 Alt.  2 
BGB, dass der Erbscheinserbe nicht durch andere als 
die angegebenen An ordnungen beschränkt ist. Die 
Angabe der Nacherbfolge im Erbschein des Vorerben 
dient damit nicht dem – positiven – Nachweis des 
Erbrechts des Nacherben (BGH NJW 1982, 2499, 
2500; OLG München DNotZ 2013, 153, 154; OLG 
Frankfurt FGPrax 2010, 175, 176), sondern der Ver-
lautbarung der Verfügungsbeschränkungen, denen 
der bzw. die Vor erben unterliegen (vgl. §§  2112 ff . 
BGB).

4. Erbschein des Vorerben auch quotenlos?
Zur speziellen Frage, ob entsprechend den obigen Aus-
führungen (vgl. 1.) im Erbschein des Vorerben auf die 
Angabe der Erbquoten verzichtet werden kann, wenn 
einer der Miterben nur als Vorerbe eingesetzt ist, ließ 
sich leider weder einschlägige Rspr. noch Literatur 
ermit teln. Die Rechtslage ist daher in gewissem Maße 
unsicher.
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Der Umstand, dass sich eine angeordnete Nacherbfol-
ge nicht auf den ganzen Nachlass, sondern nur einen 
Teil des Nachlasses – speziell den Erbteil eines Mit-
erben – bezieht, ist nach Meinung der Kommentarlite-
ratur im Erbschein des Vorerben zu vermerken (Keidel/
Zimmermann, FamFG, 19. Aufl . 2017, § 352b Rn. 7; 
vgl. auch BeckOK-FamFG/Schlögel, Std.: 1.7.2020, 
§ 352b Rn. 2; Burandt/Rojahn/Gierl, Erbrecht, 3. Aufl . 
2019, §  352b FamFG Rn. 9; MünchKommFamFG/
Grziwotz, 3. Aufl . 2019, § 352 b Rn. 9; Staudinger/Her-
zog, § 2353 Rn. 467). Ist die Nacherbfolge also – wie 
im vorliegenden Fall – nur hinsichtlich eines Erbteils 
angeordnet, ist dies im gemeinschaftlichen Erbschein 
entsprechend zu kennzeichnen (vgl. Haußleiter/Schem-
mann, FamFG, 2. Aufl . 2017, § 352 Rn. 4). Sind also 
beispielsweise A, B und C zu Miterben berufen und ist 
lediglich hinsichtlich des Erbteils von A Nacherbfolge 
angeordnet, dann muss in dem gemeinschaftlichen Erb-
schein, der für A, B und C erteilt wird, gem. §  352b 
Abs. 1 S. 1 FamFG u. a. angegeben werden, dass hin-
sichtlich des Erbteils des A Nacherbfolge angeordnet ist 
(etwa mit dem Wortlaut: „Hinsichtlich des Erbteils von 
A ist Nacherbfolge angeordnet…“).

Dies bedingt u. E. jedoch nicht, dass in dem Erbschein 
zwingend auch die Erbquoten der Miterben anzugeben 
sind. Denn – wie oben unter 3. bereits ausgeführt wurde 
– bezeugt der „Nacherbenvermerk“ nicht den Nachweis 
des Erbrechts der Nacherben, sondern verlaut bart nur 
die Verfügungsbeschränkungen des bzw. der Vor-
erben. Hierfür kommt es aber nicht auf die Größe des 
von der Nacherbfolge betroff enen Erbteils an.

5. Ergebnis
Im Ergebnis gehen wir daher davon aus, dass ein quote-
nloser gemeinschaftlicher Erbschein auch dann erteilt 
werden kann, wenn hinsichtlich des Erbteils eines oder 
einzelner Miterben Nacherbfolge angeordnet worden 
ist. Zur Verlautbarung der Verfügungsbeschränkung, 
der der Vorerbe unterliegt, genügt es, wenn sich die nach 
§ 352b Abs. 1 FamFG notwendigen Angaben zur Nach-
erbfolge auf den betroff enen Erbteil  beziehen, ohne dass 
dessen Größe festgestellt werden müsste.
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BGB §§ 928, 1094 
Vorkaufsrechtsverzichtserklärung bei herrenlosem 
Grundstück
Abruf-Nr.: 173931

GrEStG § 1 Abs. 3, Abs. 3a
Übertragung von Anteilen an einer grundbesitz-
haltenden GmbH; grunderwerbsteuerliche Beurtei-
lung; geplante Änderung des Grunderwerbsteuer-
gesetzes
Abruf-Nr.: 175526

Rechtsprechung
UmwG §§ 190, 191 Abs. 1 Nr. 3, 202 Abs. 1 Nr. 1, 
258 ff .; GenG §§ 77a, 30 Abs. 2 S. 1
Kein Ende der Genossenschaftsmitgliedschaft durch 
Formwechsel des Mitglieds; Identitätswahrung beim 
Formwechsel

1. Die Genossenschaftsmitgliedschaft einer ein-
getragenen Genossenschaft endet nicht nach oder 
analog §  77a GenG mit ihrer Umwandlung durch 
Formwechsel in eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Eine solche Umwandlung hat weder die 
Aufl ösung noch das Erlöschen der eingetragenen 
Genossenschaft zur Folge. Ebenso wenig tritt eine 
Rechtsnachfolge ein.

2. Wird in der Mitgliederliste dennoch die Beendi-
gung der Mitgliedschaft vermerkt, hat die Gesell-
schaft gegen die Genossenschaft einen auf Berichti-
gung gerichteten Anspruch. 

OLG Naumburg, Urt. v. 12.12.2019 – 1 U 125/19
 
Problem
Die K-GmbH (Klägerin) ist 2018 durch Formwechsel 
aus einer eingetragenen Genossenschaft entstanden. 
Diese Genossenschaft war ihrerseits Mitglied einer 
e.  G., nämlich der beklagten Genossenschaft. Die 
Beklagte teilte der Klägerin unter Hinweis auf §  77a 
GenG und die Satzung mit, dass die Mitgliedschaft bei 
Gesamtrechtsnachfolge bis zum Schluss des Geschäfts-
jahres fortgesetzt werde und dann ende. Man werde 
daher in die Mitgliederliste die Beendigung der 
Mitgliedschaft der K-GmbH zum Schluss des 
Geschäftsjahres (30.6.2018) eintragen. Die K-GmbH 
hat sich gegen die Löschung aus der Mitgliederliste 
gewandt: Zwischen ihr und der vormaligen Genossen-


